
 

Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 
 

(&) 
 
 
 
An die  
Mitglieder des Ausschusses für  
Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Turski 
Tel. 05 61/7 87.12 26 
Fax 05 61/7 87.21 82 
E-Mail: andrea.turski@stadt-kassel.de 

 
Kassel, 1. Dezember 2011 

 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem die Sitzung am 1. Dezember nicht stattfinden konnte, lade ich Sie erneut 
zur 7. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung 
ein für 
 

Donnerstag, 8. Dezember 2011, 16:00 Uhr, 
Kommissionszimmer II, Rathaus, Kassel. 

 
 
Tagesordnung: 
 
1. Gesundheit Nordhessen Holding AG 

Gründung der Kassel School of Medicine gGmbH 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.252 -*)  
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 

 
2. Abschluss eines Vertrages zwischen der Stadt Kassel und der Stiftung Archiv der 

deutschen Frauenbewegung 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
- 101.17.263 -*)  
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 

 
3. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 

Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 05.11.2001 (Fünfte Änderung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 
- 101.17.265 -*)  
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 
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4. Neufassung der Gefahrenabwehrverordnung über das Führen von Hunden in der 

Stadt Kassel (Kasseler Hundeverordnung - KHVO-) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 
- 101.17.270 -*)  

 
5. Städtische Werke AG 

Beteiligung an der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.274 -*)  
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 

 
6. Überprüfung von Taxen und Minicars 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
- 101.17.243 -  

 
7. Vandalismusschäden in Kassel 

Anfrage der SPD-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Manuel Eichler 
- 101.17.249 -  

 
8. Ausländerfeindlich motivierte Gewalt 

Gemeinsame Anfrage der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Boris Mijatovic 
- 101.17.275 -  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Stefan Kortmann 
Vorsitzender 
 
 
 
*) Die Vorlagen des Magistrats erhielten Sie mit der Einladung zur  
   Sitzung am 1. Dezember 2011.

 



 

Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 
Gleichstellung 

(&) 
 
Kassel, 12. Dezember 2011 

 
 

Niederschrift 
 

über die 7. öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung 

am Donnerstag, 8. Dezember 2011, 16:00 Uhr, 
im Kommissionszimmer II, Rathaus, Kassel 

 
 
Anwesende:  Siehe Anwesenheitsliste 
 (Bestandteil der Niederschrift) 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
 

 

1. Gesundheit Nordhessen Holding AG 
Gründung der Kassel School of Medicine gGmbH 

101.17.252 

 

 

2. Abschluss eines Vertrages zwischen der Stadt Kassel und der Stiftung 
Archiv der deutschen Frauenbewegung 

101.17.263 

 

 

3. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der 
städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 05.11.2001 
(Fünfte Änderung) 

101.17.265 

 
 

4. Neufassung der Gefahrenabwehrverordnung über das Führen von 
Hunden in der Stadt Kassel (Kasseler Hundeverordnung - KHVO-) 

101.17.270 

 
 

5. Städtische Werke AG 
Beteiligung an der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 

101.17.274 

 
 

6. Überprüfung von Taxen und Minicars 101.17.243 
 

 

7. Vandalismusschäden in Kassel 101.17.249 
 
 

8. Ausländerfeindlich motivierte Gewalt 101.17.275 
 

 
Vorsitzender Kortmann eröffnet die mit der Einladung vom 1. Dezember 2011 ordnungsgemäß 
einberufene 7. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 
Gleichstellung, begrüßt die Anwesenden, darunter besonders Stadtrat Sandrock als Vertreter von 
Bürgermeister Kaiser, und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Zur Tagesordnung 
 
Auf Bitten des Stadtverordneten Dr. Eichler (SPD) stellt Vorsitzender Kortmann mit Einverständnis 
der Ausschussmitglieder fest, dass die Tagesordnungspunkte 

7. Vandalismusschäden in Kassel, Anfrage der SPD-Fraktion, 101.17.249 
8. Ausländerfeindlich motivierte Gewalt, Gemeinsame Anfrage der Fraktionen 
    von SPD und B90/Grüne, 101.17.275 

von der heutigen Tagesordnung abgesetzt und in der nächsten Sitzung behandelt werden. 
 
Weitere Änderungswünsche werden nicht vorgetragen, so dass Vorsitzender Kortmann die 
Tagesordnung in der geänderten Form feststellt. 
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Nach kurzer Aussprache teilt Vorsitzender Kortmann mit, dass zum ersten Tagesordnungspunkt 
der Vertreter der Kämmerei noch nicht erschienen ist und stellt auf Bitten von Stadtrat Sandrock 
fest, dass die Behandlung des Tagesordnungspunktes 1 bis zu dessen Eintreffen zurückgestellt 
wird. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Abschluss eines Vertrages zwischen der Stadt Kassel und der Stiftung Archiv der 
deutschen Frauenbewegung 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.263 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für die Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung wird ab dem Jahr 2012 der seit 
dem Jahr 1996 gewährte Mietkostenzuschuss in Höhe von 16.620 € jährlich vertraglich 
abgesichert. 
 
Dem Abschluss des im Entwurf beigefügten Vertrages zwischen der Stadt Kassel und der 
Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung wird zugestimmt.“ 

 
 
 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Abschluss eines Vertrages zwischen der Stadt 
Kassel und der Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung, 101.17.263, wird 
zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Eichler 
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3. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 
Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 05.11.2001 (Fünfte Änderung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.265 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung 
für die Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 
05.11.2001 (Fünfte Änderung) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen 
Fassung.“ 

 
 
 
 
Im Rahmen der Aussprache bringt Stadtverordneter Selbert für die Fraktion Kasseler Linke 
folgenden Änderungsantrag ein: 
 

 Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
„In der Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 
Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 05.11.2001 (Fünfte Änderung) wird in 
Artikel 1, Ziffer 2.3.1 in den Formulierungen „bei 3.001 bis, bei 7.001 bis, bei 11.001 bis“ 
jeweils das Wort „bei“ durch das Wort „von“ ersetzt.“ 

 
 
 
 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke zum Antrag des Magistrats betr. 
Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 
Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 05.11.2001 (Fünfte Änderung), 
101.17.265, wird zugestimmt. 
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 Durch Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke geänderter Antrag des 
Magistrats 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung 
für die Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 
05.11.2001 (Fünfte Änderung) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage im Ausschuss für 
Recht, Integration und Gleichstellung am 8. Dezember erarbeiteten Fassung.“ 

 
 
 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem durch Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke geänderten Antrag des 
Magistrats betr. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der 
städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 05.11.2001 (Fünfte 
Änderung), 101.17.265, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Mijatovic 
 
 
 
 

1. Gesundheit Nordhessen Holding AG 
Gründung der Kassel School of Medicine gGmbH 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.252 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der beabsichtigten Gründung der „Kassel School of Medicine gemeinnützigen GmbH“ mit 
einem Stammkapital in Höhe von 200.000 Euro durch die Gesundheit Nordhessen Holding 
AG (GNH) wird zugestimmt. 

 
2. Der Erhöhung des Eigenkapitals um 2.800.000 Euro wird zugestimmt. 

 
3. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 

Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die 
Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, 
Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen. 
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Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst nach erfolgter 
Aussprache bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Ablehnung: Kasseler Linke 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Gesundheit Nordhessen Holding AG 
Gründung der Kassel School of Medicine gGmbH, 101.17.252, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Kieselbach 
 
 
 
 
 
 

4. Neufassung der Gefahrenabwehrverordnung über das Führen von Hunden in der 
Stadt Kassel (Kasseler Hundeverordnung - KHVO-) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.270 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Gefahrenabwehrverordnung über das 
Führen von Hunden in der Stadt Kassel (Kasseler Hundeverordnung - KHVO -) in der aus 
der Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Neufassung der Gefahrenabwehrverordnung über 
das Führen von Hunden in der Stadt Kassel (Kasseler Hundeverordnung - KHVO-), 
101.17.270, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Selbert 
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5. Städtische Werke AG 
Beteiligung an der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.274 - 

 
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Übernahme einer Beteiligung der Städtische Werke AG (STW) an der Thüga 
Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (THEE) als Kommanditistin mit einer Festeinlage 
von 5 Mio. € wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages 
zugestimmt. 

 
2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 

Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die 
Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, 
Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen.“ 

 
 
 
 
 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Ablehnung: Kasseler Linke 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Städtische Werke AG, Beteiligung an der Thüga 
Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, 101.17.274, wird zugestimmt. 

 
 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Strube 
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6. Überprüfung von Taxen und Minicars 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.243 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie oft wurden in den letzten beiden Jahren die Taxen im Gebiet der Stadt Kassel durch 
das Ordnungsamt und die Polizei überprüft? 

2. Wie viele Mängel bzw. Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen für das 
Personenbeförderungsgewerbe sowie gegen Bestimmungen über die Verkehrssicherheit 
und –tauglichkeit wurden dabei festgestellt? 

3. Welcher Art waren die hierbei festgestellten Mängel bzw. die Verstöße? 
4. Wie oft wurden in den letzten beiden Jahren die Miettaxen (Minicars) im Gebiet der Stadt 

Kassel durch das Ordnungsamt und die Polizei überprüft? 
 

5. Wie viele Mängel bzw. Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen für das 
Personenbeförderungsgewerbe sowie gegen Bestimmungen über die Verkehrssicherheit 
und -tauglichkeit wurden dabei festgestellt? 

 
6. Welcher Art waren die hierbei festgestellten Mängel bzw. die Verstöße? 

 
Nach Beantwortung durch Amtsleiter Heiser, Ordnungsamt, erklärt Vorsitzender Kortmann die 
Anfrage für erledigt. 
 
 
 
 

7. Vandalismusschäden in Kassel 
Anfrage der SPD-Fraktion 
- 101.17.249 - 

Abgesetzt 
 
 
 

8. Ausländerfeindlich motivierte Gewalt 
Gemeinsame Anfrage der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.275 - 

Abgesetzt 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 17:30 Uhr 
 
 
 
 
Stefan Kortmann Elisabeth Spangenberg 
Vorsitzender Schriftführerin 



 
 

 

Niederschrift zur 7. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung vom 8. 
Dezember 2011 Seite 8 

 



 
 

 

Niederschrift zur 7. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung vom 8. 
Dezember 2011 Seite 9 

 



  

 
 

-II-/-20- 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.252  Kassel, 15. 

November 2011 
 
 
 
Gesundheit Nordhessen Holding AG 
Gründung der Kassel School of Medicine gGmbH 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der beabsichtigten Gründung der „Kassel School of Medicine gemeinnützigen GmbH“ 
mit  
einem Stammkapital in Höhe von 200.000 Euro durch die Gesundheit Nordhessen  
Holding AG (GNH) wird zugestimmt.  

 
2. Der Erhöhung des Eigenkapitals um 2.800.000 Euro wird zugestimmt.  

 
3. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 

Erklä- 
rungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die 
Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, 
Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen. 

 
 

Begründung: 
 
Ausgangslage 
 
Sämtliche Kliniken in Deutschland haben mittlerweile Probleme bei der Akquise von gut 
ausgebildetem ärztlichem Personal. Neben einer Reduktion der Studienplätze in 
Deutschland sind dafür vor allem die veränderten Arbeitszeitregelungen, die Abwanderung 
von Absolventen in nichtkurative Berufsfelder und in das Ausland verantwortlich. 
 
Der Status als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Marburg garantierte dem 
Klinikum Kassel bislang einen stetigen Zufluss von Studierenden im letzten Jahr der 
Ausbildung (Praktisches Jahr), von denen eine große Anzahl nach Abschluss des Studiums 
für eine Tätigkeit im Klinikum Kassel gewonnen werden konnte. 
 
Die Universität Marburg hat nun – aus Konkurrenzgründen und um den eigenen Bedarf zu 
decken – die Entsendung von Studierenden im Praktischen Jahr nach Kassel erheblich 
eingeschränkt. Den Studierenden werden nur noch Plätze für die Pflichtfächer Chirurgie und 
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Innere Medizin in Kassel angeboten. Das hat zur Folge, dass sich viele Studierende dazu 
entschließen, das Praktische Jahr komplett in Marburg abzuleisten. 
 
Mittelfristig ist dadurch auch der Status als Akademisches Lehrkrankenhaus für das Klinikum 
Kassel gefährdet, was wiederum zu Schwierigkeiten bei der Personalakquise von gut 
qualifizierten Ärzten auf Oberarzt- und Chefarzt-Ebene führen kann. 
 
Dabei nimmt das Klinikum Kassel als Krankenhaus der Maximalversorgung eine 
hervorragende Stellung innerhalb des deutschen Krankenhauswesens ein. Bezogen auf Fall- 
und Bettenzahl ist das Klinikum Kassel in der oberen Hälfte der Universitätskliniken und steht 
damit noch vor dem Universitätsklinikum Marburg.  
 
 
Idee 
 
Die GNH engagiert sich weitgehender in der Ausbildung von Medizinstudierenden als bisher 
und geht dafür eine Kooperation mit einer englischen Universität ein. Dazu wird die „Kassel 
School of Medicine“ gegründet. Die Kassel School of Medicine nimmt ab September 2013 
jährlich zunächst 24 Medizinstudierende auf. 
Das Studium findet in den ersten beiden Studienjahren weitgehend an der englischen 
Partneruniversität, in den Studienjahren 3 bis 5 weitgehend am Klinikum Kassel statt. 
 
Der Studiengang ist damit nach den englischen Vorgaben ein Jahr kürzer als das deutsche 
Medizinstudium. Das englische Medizinstudium ist gemäß der EU-Richtlinie 2005/36 in 
Deutschland anerkannt. Ein weiterer Pluspunkt ist die bilinguale Ausbildung in deutscher und 
englischer Sprache. 
 
 
Umsetzung und vertragliche Regelungen 
 
Die GNH gründet die Kassel School of Medicine  in Form einer gGmbH, die für die 
universitäre Ausbildung von Ärzten verantwortlich ist. Der Satzungsentwurf ist als Anlage 1 
beigefügt.   
 
Die GNH unterzeichnete am 11. Oktober 2011 einen Vertrag,  der die Zusammenarbeit 
zwischen der gGmbH und der University of Southampton School of Medicine regelt. Für die 
Übernahme der universitären Ausbildung in den Studienjahren 1 und 2 leitet die gGmbH die 
von den Studierenden zu entrichtenden Studiengebühren von 12.000 EUR p.a. an die 
University of Southampton weiter. Zusätzliche Zahlungen an Southampton, die eine Summe 
von 120.000 EUR p.a. nicht überschreiten werden, sind für die Bereitstellung des 
Curriculums für die Studienjahre 3 bis 5, für die Durchführung von Prüfungen, für die 
Ausbildung in Didaktik des Lehrpersonals in Kassel, Reisekosten sowie die Verleihung des 
akademischen Grades „Bachelor of Medicine“ vorgesehen. 
 
Studierende schließen einen Vertrag mit der gGmbH ab, in dem gegen die Zahlung von 
Studiengebühren von 12.000 EUR p.a. eine universitäre medizinische Ausbildung 
entsprechend den englischen Regularien für die Jahre 1 und 2 in Southampton, für die Jahre 
3 bis 5 in Kassel vereinbart wird. 
 
Die gGmbH schließt einen Vertrag mit dem Klinikum Kassel, im Einzelfall auch mit anderen 
Partnern, über die Erbringung von Lehrleistungen ab. 
 
Für die Übernahme der klinischen Lehre wird dem Klinikum Kassel der Titel „University 
Hospital“ von der University of Southampton School of Medicine verliehen. 
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Wichtige Gesichtspunkte 
 
Vorteile für die GNH/Klinikum Kassel 
 
Die GNH und das Klinikum Kassel sichern sich durch die Gründung einer Medizinhochschule 
einen konstanten Zufluss von gut ausgebildeten Ärzten, die mit dem Klinikum Kassel bereits 
vertraut sind. Allerdings ist diese Gewinnung von Ärzten nicht gesichert und risikohaft.  
 
Die Verleihung des Titels „University Hospital“ an das Klinikum Kassel belegt die 
Spitzenstellung des Klinikums in der Region. 
 
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit komplizierten Krankheitsbildern verbessert 
die Qualität der Behandlung weiter und eröffnet den Zugang zu neuen Patientengruppen, 
dadurch wird auch eine Steigerung des Case-Mix-Index erreicht. 
 
Partnerhochschule 
 
Die Universität Southampton wurde 1862 gegründet und ist eine der forschungsstärksten 
Universitäten Großbritanniens. Sie ist Mitglied der renommierten Russell Group, dem 
Zusammenschluss der 20 renommiertesten Universitäten Großbritanniens. Diese 
Universitäten allein erhalten zwei Drittel der öffentlichen Forschungsgelder. 
 
Im University Ranking der Sunday Times steht die Universität Southampton auf Platz 12 von 
122 Universitäten. 
 
Die School of Medicine der Universität Southampton wurde 1971 gegründet und weist ein 
modernes Lehr- und Forschungsprofil auf. 
 
Von den etwa 25.000 Studierenden der Universität Southampton studieren etwa 1.250 
Humanmedizin. Für die 250 Medizinstudienplätze jährlich gehen 4.500 Bewerbungen ein. 
 
In der National Student´s Survey 2004 – 2007 hat die School of Medicine bei der 
Zufriedenheit der Studierenden mit der Ausbildung großbritannienweit den zweiten Platz 
erreicht. 
 
 
Universität Kassel 
 
Die Universität Kassel bietet keinen eigenen Studiengang in Humanmedizin an. Das 
Fächerspektrum ist jedoch komplementär, so dass sich die Möglichkeit für viele gemeinsame 
Forschungsprojekte zwischen der Universität Kassel und der Kassel School of Medicine 
ergibt. 
 
 
Konkurrenz 
 
35 staatliche Universitäten bieten in Deutschland das Studium der Humanmedizin an. In 
Hessen sind das die Universitäten Frankfurt, Gießen und Marburg. 
 
Private Hochschulen gibt es in Witten-Herdecke und in Hamburg. Die Hamburger 
Hochschule ist ein gemeinsames Angebot der Semmelweis Universität Budapest und der 
Asklepios Kliniken GmbH. Studierende verbringen die ersten beiden Jahre der Ausbildung in 
Budapest und erhalten nach weiteren vier Jahren in Hamburg einen ungarischen Abschluss. 
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In Salzburg hat sich seit einigen Jahren eine private Medizinhochschule etabliert. Hier ist 
aber die Anerkennung des Studiums in Deutschland noch nicht abschließend geklärt. Derzeit 
werden Einzelfallentscheidungen über die Anerkennung getroffen. 
 
Daneben existieren weitere private Angebote meist im osteuropäischen Ausland, die den 
Nachteil der fehlenden Ausbildung in deutscher Sprache haben. 
 
Die Kassel School of Medicine (KSM) bietet im Vergleich zu den oben aufgeführten 
Anbietern folgende Alleinstellungsmerkmale: 
 
Internationaler bilingualer deutsch-englischer Studiengang. 
 
Fünfjähriger Studiengang im Gegensatz zum herkömmlichen sechsjährigen Studiengang.1 
Dadurch ein Jahr früherer Eintritt in das Berufsleben und ein Jahr früherer Beginn der 
Facharztweiterbildung. 
 
Durch nur 24 Studierende pro Studienjahr intensive Betreuung und gutes Studierenden-
Patienten-Verhältnis. 
 
Abschluss mit anerkanntem akademischen Bachelor of Medicine und Bachelor of Medical 
Sciences Grad. 
 
Akkreditierung/Wissenschaftsrat 
 
Der Studiengang Humanmedizin der Universität Southampton ist vollständig nach den 
Regularien des britischen General Medical Council akkreditiert. Das Instrument der 
Akkreditierung wird in Großbritannien Quality Assurance of Basic Medical Education 
(QABME) genannt. 
 
Für die Erweiterung um den Standort Kassel ist eine begleitende QABME in Kassel 
notwendig, mit dem nachgewiesen wird, dass der Standard, der in dem Qualitätskatalog 
Tomorrow’s Doctors kodifiziert ist, erreicht oder übertroffen wird. 
 
Da es sich beim Programm der Kassel School of Medicine um einen privaten britischen 
Studiengang mit in Großbritannien anerkanntem Abschluss handelt, ist der deutsche 
Wissenschaftsrat nicht zuständig. Eine zusätzliche institutionelle Akkreditierung durch den 
deutschen Wissenschaftsrat ist deshalb weder notwendig noch sinnvoll. 
 
 
Anerkennung in Deutschland/Stellungnahme Landesprüfungsamt 
 
Die Studierenden der Kassel School of Medicine erhalten nach erfolgreichem Abschluss des 
Studiums den akademischen Grad „Bachelor of Medicine“ verliehen, der zur provisional 
registration beim General Medical Council von Großbritannien berechtigt. 
 
Die provisional registration ermöglicht gemäß EU-Richtlinie 2005/36 und 
Bundesärzteordnung die Ausstellung einer Erlaubnis zur Ausübung des ärztlichen Berufs in 
Deutschland unter Aufsicht (analog zum früheren Arzt im Praktikum) durch das jeweilige 
Landesprüfungsamt in Deutschland. 
 
Nach Durchlaufen des ersten Jahres eines strukturierten Foundation Programmes, das für 
Kassel geplant ist, erhalten die Absolventen die full registration des General Medical 
Councils, die wiederum die volle Approbation in Deutschland ermöglicht. Die Zeit der 
Tätigkeit unter provisional registration zählt voll zur deutschen Facharztweiterbildung. 

                                                
1
 Salzburg bietet ebenfalls einen fünfjährigen Studiengang an. 
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Das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen hat in einem 
Schreiben vom 3. Dezember 2009 bestätigt, dass bei der derzeit gültigen Gesetzeslage bei 
Vorlage der primary qualification (=Bachelor of Medicine) ergänzt durch die provisional 
registration beim GMC die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufs 
nach § 10  Abs. 5 der Bundesärzteordnung erteilt wird und dass bei Vorlage der full 
registration beim GMC die fachliche Voraussetzung für die Erteilung einer Approbation als 
Arzt/Ärztin in Deutschland gegeben ist. 
 
 
Studiengebühren 
 
Die Studiengebühren an der Kassel School of Medicine werden 12.000 EUR pro Jahr 
betragen.  
 
Die Kassel School of Medicine bewegt sich mit Gesamtkosten von 60.000 EUR im Mittelfeld 
anderer privater Angebote, die zwischen 41.000 EUR (Witten-Herdecke) und 80.000 EUR 
(Budapest/Hamburg) liegen. Die Gesamtkosten für ein Medizinstudium an der Universität 
Göttingen, wo Studienbeiträge und Semestergebühren erhoben werden, liegen bei etwa 
17.000 EUR. 
 
Angesichts der oben aufgeführten Alleinstellungsmerkmale geht der Vorstand der GNH 
davon aus, dass mit einer großen Nachfrage zu rechnen ist. 
 
Dies gilt umso mehr, als die Studiengebühren durch den ein Jahr früheren Eintritt in das 
Berufsleben quasi selbstfinanzierend sind. Das Einkommen eines Arztes im ersten Jahr der 
Facharztweiterbildung liegt etwa bei den Gesamtkosten für die Ausbildung in Kassel. 
 
Zusätzlich entstehen auf die Berufslaufbahn der Absolventen gerechnet weitere erhebliche 
finanzielle Vorteile durch früheres Erreichen von Leistungsstufen in Tarifverträgen, früheren 
Abschluss der Facharztweiterbildung und längere Einzahlung in die Rentenversicherung. 
 
Die Kassel School of Medicine wird leistungsfähigen Studierenden zinsgünstige Kredite 
anbieten, die an eine arbeitsvertragliche Verpflichtung an GNH-Kliniken  gebunden werden 
können, damit auch Studierende mit finanzschwachem Hintergrund die Vorteile der Kassel 
School of Medicine in Anspruch nehmen können. 
 
10 % der Studiengebühren werden zusätzlich als nicht rückzahlbare Stipendien an 
Studierende ausgeschüttet. 
 
 
Finanzen 
 
Die Kassel Medical School lässt sich nicht allein aus Studiengebühren finanzieren. Bei 
kaufmännischer Kalkulation fallen in den Jahren 1 bis 5 jährliche Verluste bis zu  824.000 € 
(kumuliert 2,88 Mio. Euro) an. Der Break-even wird im Jahr 6 erreicht. Hauptsächliche 
Aufwendungen entstehen für Personalkosten und für die Lehre (Southampton und Klinikum 
Kassel). Zahlungen an externe Einrichtungen betreffen vor allem Gebühren für die 
Akkreditierung durch das GMC.  
 
Es ist daher vorgesehen, eine Eigenkapitalerhöhung in Höhe von 2.800.000 Euro 
vorzunehmen, so dass die gGmbH über 3.000.000 Euro verfügen würde. Diese 3.000.000 
Euro stehen der GNH damit für andere Investitionen nicht mehr zur Verfügung. Sie erhöhen 
die Verschuldung der GNH und damit des „Konzerns Stadt Kassel“ in gleichem Umfang.  
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Laut Geschäftsplan werden 1.569.645 als Personalaufwand von der KSM an die Klinikum 
Kassel erstattet. Im Gegenzug werden 1.662.681 Euro an Transferzahlungen vom Klinikum 
an die KSM gezahlt. Der Klinikum Kassel GmbH gehen jedoch indirekt personelle 
Ressourcen aufgrund der Personalgestellung in Höhe von 30.300 Arbeitszeitstunden bei 
einer Vollauslastung der KSM verloren. Diese 30.300 Arbeitszeitstunden ergeben sich aus 
10.100 Lehrstunden, die gemäß dem Geschäftsplan der KSM bei einer Vollauslastung 
kalkuliert werden und mit 3 Stunden Zeitaufwand inklusive Vor- und Nachbereitung gemäß 
dem Geschäftsplan gleichzusetzen sind. Für den Personalaufwand im Bereich der Lehre 
sind auf Seiten der KMS jährlich ansteigende Aufwendungen, ab dem siebten Jahr in Höhe 
von 1,57 Mio. Euro, geplant.  
 
Auf der Erlösseite schlagen die Studiengebühren sowie Zahlungen des Klinikums Kassel für 
verminderte Personalgewinnungskosten und die Nutzung des Titels „University Hospital“ zu 
Buche. Ebenfalls wurden zu erwartende Drittmittel und Sponsoringgelder, u. a. für 
Forschungszwecke, berücksichtigt. Durch die binationale innereuropäische Kooperation auf 
dem Bildungssektor ist auch mit EU-Fördergeldern zu rechnen. Diese sind im Finanzplan 
zunächst mit Null angesetzt. 
 
Es ist beabsichtigt die Anlaufverluste über den Eigenkapitalverbrauch innerhalb der KSM 
abzudecken. Der Vorstand wird jährlich die Werthaltigkeit der Beteiligung durch den 
Jahresabschlussprüfer der GNH feststellen lassen und den Beteiligungsbuchwert ggf. 
jährlich ergebniswirksam anpassen.  
 
Bezüglich des von der GNH aufgestellten Geschäftsplanes liegen zwei gutachterliche 
Stellungnahmen vor. Die Stellungnahme des Wirtschaftsprüfungsbüros Strecker, Berger und 
Partner, Kassel, schließt in der Zusammenfassung u. a. mit folgender Formulierung: „Im 
Ergebnis erachten wir den Geschäftsplan unter besonderer Würdigung der Finanzplanung 
als plausibel.“ Die abschließende Stellungnahme der PricewaterhouseCoopers, PWC, 
Hannover, kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass „die Finanzplanung der KSM (…) 
rechnerisch richtig, vollständig und in ihrer Struktur plausibel“ ist. „Die im Businessplan 
dargestellten Prämissen wurden konsistent und zutreffend in die Finanzplanung übertragen.“  
 
Es ist festzustellen, dass die GNH die Kassel School of Medicine mit insgesamt 3.000.000 
Euro ausstattet, die nicht für Investitionen in der GNH zur Verfügung stehen werden. Darüber 
hinaus sind und werden erhebliche Vorlauf- und Planungskoten anfallen (ca. 750 T€), welche 
die Gesundheit Nordhessen bzw. das Klinikum Kassel belasten und somit nicht im 
Finanzplan der Kassel School of Medicine berücksichtigt sind. Die Kassel School of Medicine 
wird seitens der Muttergesellschaft nicht mit Kapitalkosten belastet (jährlich ca. 150 T€). 
Insgesamt beträgt das wirtschaftliche Risiko somit ca. 4,5 Mio €.   
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Die Erlöse und Aufwendungen wurden wie folgt geplant: 
 
ERLÖSE

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7

Studiengebühren 288.000 564.000 828.000 1.092.000 1.383.120 1.410.782 1.438.998

Drittmittel/Sponsoring 0 250.000 362.500 525.625 639.406 803.877 1.069.070

Zahlungen Klinikum Kassel 12.420 25.337 552.262 996.254 1.507.825 1.634.981 1.662.681

Fördermittel 0 0 0 0 0 0 0

Ertrag 300.420 839.337 1.742.762 2.613.879 3.530.351 3.849.640 4.170.749

AUFWENDUNGEN

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7

Personal 224.400 278.888 484.466 494.155 504.038 514.119 524.401

Lehre Kassel/England 301.800 604.152 1.078.513 1.571.838 2.096.214 2.138.138 2.180.901

Sonstige Aufwendungen Lehre 60.000 100.000 150.000 175.000 150.000 150.500 151.010

Zahlungen an externe Einrichtungen 75.000 100.000 155.000 160.000 175.000 115.300 80.606

Stipendien 28.800 56.400 82.800 109.200 138.312 141.078 143.900

Administration/Sonstiges 435.000 435.250 548.563 555.207 587.757 602.341 617.408

Aufwand 1.125.000 1.574.690 2.499.341 3.065.399 3.651.321 3.661.477 3.698.226

Ergebnis -824.580 -735.353 -756.580 -451.520 -120.971 188.163 472.523

Kummuliert -824.580 -1.559.933 -2.316.513 -2.768.033 -2.889.004 -2.700.841 -2.228.318

 
 
 
Studiengebühren

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7

Zahl der Studierenden 24 47 69 91 113 113 113

Studiengebühren 12.000 12.000 12.000 12.000 12.240 12.485 12.734

Zwischensumme 288.000 564.000 828.000 1.092.000 1.383.120 1.410.782 1.438.998

Drittmittel/Sponsoring

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7

Drittmittel 100.000 250.000 350.000 500.000 750.000

Sponsoring/Industrieunterstützung 250.000 262.500 275.625 289.406 303.877 319.070

Zwischensumme 250.000 362.500 525.625 639.406 803.877 1.069.070

Zahlungen Klinikum Kassel

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7

Transferzahlungen 12.420 25.337 452.262 896.254 1.357.825 1.384.981 1.412.681

Nutzung Titel University Hospital/verminderter 

Personalakquiseaufwand 100.000 100.000 150.000 250.000 250.000

Zwischensumme 12.420 25.337 552.262 996.254 1.507.825 1.634.981 1.662.681

Fördermittel

Zwischensumme 0 0 0 0 0 0 0
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AUFWENDUNGEN

Personal

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7

Geschäftsführer 122.400 124.848 127.345 129.892 132.490 135.139 137.842

Dekan (ehrenamtlich) 0 0 0 0 0 0 0

2 Vizedekane (ehrenamtlich) 0 0 0 0 0 0 0

Referent 61.200 62.424 63.672 64.946 66.245 67.570 68.921

Sekretariat 40.800 41.616 42.448 43.297 44.163 45.046 45.947

Sonstiges Personal Dekanat 50.000 51.000 52.020 53.060 54.122 55.204

Forschungspersonal 200.000 204.000 208.080 212.242 216.486

Zwischensumme 224.400 278.888 484.466 494.155 504.038 514.119 524.401

Lehre Kassel/England

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7

Lehrstunden Kassel n= 100 200 3.500 6.800 10.100 10.100 10.100

Kosten/Lehrstunde 138 141 144 146 149 152 155

Kosten Lehre Kassel 13.800 28.152 502.513 995.838 1.508.694 1.538.868 1.569.645

Vergütung Lehre England 288.000 576.000 576.000 576.000 587.520 599.270 611.256

Zwischensumme 301.800 604.152 1.078.513 1.571.838 2.096.214 2.138.138 2.180.901

Sonstige Aufwendungen Lehre

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7

Sachmittel Lehre 50.000 75.000 100.000 125.000 125.000 125.000 125.000

Bibliothek 10.000 25.000 50.000 50.000 25.000 25.500 26.010

Zwischensumme 60.000 100.000 150.000 175.000 150.000 150.500 151.010

Zahlungen an externe Einrichtungen

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7

England: Vergütung für Qualitätssicherung und 

Ausbildung 50.000 75.000 75.000 75.000 75.000 50.000 25.000

GMC: Qualitätssicherung/Akkreditierung 25.000 25.000 75.000 75.000 75.000 25.000 25.000

Universität Kassel: Bibliothek/Studentenwerk 5.000 10.000 15.000 15.300 15.606

Deanery: Qualitätssicherung 10.000 25.000 15.000

Zwischensumme 75.000 100.000 155.000 160.000 175.000 115.300 80.606

Stipendien

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7

Zwischensumme 28.800 56.400 82.800 109.200 138.312 141.078 143.900

Administrationskosten/Sonstiges

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7

Beratung 100.000 50.000 51.000 52.020 53.060 54.122 55.204

Versicherungen 5.000 10.000 40.000 60.000 80.000 81.600 83.232

Ausstattung 25.000 25.000 50.000 25.000 25.500 26.010 26.530

Marketing 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Reisekosten 105.000 110.250 115.763 121.551 127.628 134.010 140.710

Administrationskosten (Finanzen, Personal, IT etc. 

durch externe Dienstleister) 25.000 40.000 40.800 41.616 42.448 43.297 44.163

Miete 25.000 50.000 51.000 52.020 53.060 54.122 55.204

Sonstiges/Unvorhergesehenes/Rücklagen 100.000 100.000 150.000 153.000 156.060 159.181 162.365

Zinsaufwand (Reserve gestrichen) 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 435.000 435.250 548.563 555.207 587.757 602.341 617.408



  

 
Risiken 
 
Dieses Projekt birgt jedoch auch nicht zu vernachlässigende Risiken: 
 
Dauerhafte Verluste 
 
Die Kassel School of Medicine wird den Break Even im 6 Jahr nicht erreichen und der 
Beteiligungsbuchwert muss abgeschrieben werden. Die finanziellen Belastungen der GNH AG betragen 
2.800.000 Euro plus 200.000 Euro Stammkapital.  
Die Eintrittswahrscheinlichkeit für dieses Risiko wird vom Vorstand der GNH als gering angesehen.  
 
Geringere Nachfrage als erwartet: 
 
Angesichts der seit Jahren anhaltend großen Nachfrage nach Studienplätzen im Inland 
(durchschnittlich ca. 5 Bewerber pro Studienplatz) und im Ausland wird die Eintrittswahrscheinlichkeit 
für dieses Risiko seitens des Vorstandes der GNH als gering angesehen. 
 
Versagung der Anerkennung durch das GMC: 
 
Die Evaluierung durch das GMC erfolgt - wie in Großbritannien üblich –studienbegleitend. Zum einen 
entsteht dadurch das Risiko, dass nach 5 Jahren die Anerkennung versagt wird. Andererseits lässt 
dieses Verfahren auch ein regelmäßiges Nachsteuern, falls erforderlich, zu. Da der Studiengang auf 
dem bereits akkreditierten Curriculum der Universität Southampton beruht und Korrekturen jederzeit 
möglich sind, wird die Eintrittswahrscheinlichkeit vom Vorstand als sehr gering betrachtet. 
 
Wegfall von Zuweisungen anderer Krankenhäuser: 
 
Aufgrund der Neupositionierung des Klinikum Kassel als Universitätskrankenhaus könnten 
Konkurrenten Zuweisungen in andere Krankenhäuser veranlassen, um das Klinikum Kassel zu 
schwächen. Das Klinikum Kassel ist allerdings als Maximalversorger in der Region unverzichtbarer 
Partner für andere Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte. Durch die weitere Schärfung des Profils 
als Universitätskrankenhaus ist eher mit einer Zunahme der Zuweisungen zu rechnen. Zuweisungen 
aus den eigentlichen Konkurrenzkliniken in Marburg und Göttingen sind aber allein schon aus 
geografischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt bereits äußerst gering. 
Die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Risikos wird seitens des Vorstandes kurzfristig als gering, mittel- 
und langfristig als sehr gering bewertet. 
 
Verlust des Status „Akademisches Lehrkrankenhaus“ für das Klinikum Kassel 
 
Wegen der zukünftig bestehende Konkurrenzsituation als Universitätskrankenhaus und der durch die 
Universität Marburg eventuell angenommenen Unvereinbarkeit von zwei gleichzeitig bestehenden 
Kooperationen in der Studierendenausbildung ist mit der Aufkündigung des jetzt bereits 
eingeschränkten Vertrages zwischen Klinikum Kassel und der Universität Marburg zu rechnen. Damit 
wäre der Verlust des Status als Akademisches Lehrkrankenhaus verbunden. 
 
Aufgrund des möglichen zukünftigen höherwertigen Status und der Bezeichnung des Klinikum Kassel 
als Kassel University Hospital würde dies mehr als ausgeglichen.  
 
 
Aberkennung der Gemeinnützigkeit 
 
Ein weiteres Risiko stellen die Transferzahlungen zwischen der GNH und der KSM dar. Um eine 
Gefährdung der gemeinnützigkeitsrechtlichen Anerkennung der KSM zu vermeiden, muss sichergestellt 
sein, dass lediglich tatsächliche Leistungen zwischen der GNH und der KSM vergütet werden. Das 
Risiko ist nach Einschätzung des Vorstandes gering, wenn sichergestellt wird, dass keine Mittel der 
steuerbegünstigten KSM an die nicht steuerbegünstigte GNH abfließen. 
 
Bei Abwägung der Chancen und der dargestellten Risiken überwiegen aus Sicht des Vorstandes und 
des Aufsichtsrates jedoch die positiven Zukunftsaussichten durch die KSM: 
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○ Sicherung von ärztlichem Nachwuchs (Assistenzärzte) 
○ Weitere Steigerung der medizinischen Qualität 
○ Möglichkeit einer Promotion (M. D.) in Zusammenarbeit mit Southampton 
○ Vermehrte Teilnahme an Klinischen Studien, auch international 
○ Rotation von Studenten auch in die Grundversorgungskrankenhäuser 
○ Erhöhung der Patientenzahlen 
○ Erhöhung des Case Mix Index 
○ Vorteile bei der Personalakquise und verbesserte Personalbindung 
 
Die mit der GNH insbesondere im Zusammenhang mit der Finanzierung der Baumaßnahmen am 
Klinikum Kassel zusammenarbeitenden Banken haben ihre Zustimmung zu dem Projekt gegeben. Das 
Regierungspräsidium Kassel hat aufgrund der gemäß § 127 a Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
erfolgten Anzeige der geplanten Gründung mitgeteilt, dass keine grundsätzlichen aufsichtsrechtlichen 
Bedenken bestehen. Eine Markterkundung ist gemäß § 121 Abs. 2 HGO nicht erforderlich.  
 
Der Aufsichtsrat der GNH befasst sich bereits seit Anfang 2010 mit einer möglichen Gründung der 
KSM. In seiner Sitzung am 8. März 2011 stimmte der Aufsichtsrat im Ergebnis mehrheitlich der 
Gründung zu und ermächtigte den Vorstand, die Verhandlungen mit der Universität Southampton weiter 
zu führen. Am 11. Oktober 2011 unterzeichnete der Vorstand der GNH den Vertrag über die 
Zusammenarbeit mit der Universität Southampton.  
 
Der Vorstand wird verpflichtet, den Gesellschaftern der GNH, dem Landkreis Kassel und der Stadt 
Kassel, regelmäßig über die Entwicklung sowie Geschäftsvorgänge von besonderer Bedeutung der 
Kassel School of Medicine zu berichten.  
 
Das Beteiligungsdezernat weist auf die finanziellen Risiken des neuen Engagements und die Erhöhung 
der Verschuldung der GNH und des „Konzerns Stadt Kassel“ ausdrücklich hin.  
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 14. November 2011 beschlossen.  
 
 
 
Dr. Jürgen Barthel 
Stadtkämmerer 
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Gesellschaftsvertrag 

der 

Kassel School of Medicine gemeinnützige GmbH 

mit dem Sitz in 34125 Kassel 

 
 

§ 1 

Firma, Sitz und Gesellschafter der Gesellschaft 

(1)  Die Firma der Gesellschaft lautet:  

"Kassel School of Medicine gemeinnützige GmbH". 

(2)  Sitz der Gesellschaft ist Kassel.  
 
(3)       Alleinige Gesellschafterin ist die Gesundheit Nordhessen Holding AG (GNH).  
 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1)  Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2)  Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, des öffentlichen 

Gesundheitswesens und der Berufsbildung. Der Satzungszweck wird verwirklicht 

insbesondere durch Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Humanmedizin und der 

Kooperation mit ausländischen Universitäten zur Förderung und Durchführung der 

Medizinerausbildung.  

(3)       Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke.  

(4)       Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendungen aus 

Mitteln der Gesellschaft erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 

Gesellschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.  

(5)        Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das  

            Vermögen der Gesellschaft an die Stadt Kassel und den Landkreis Kassel (gemäß des  

            jeweiligen Anteiles am Gesellschaftsvermögen der GNH), die es unmittelbar und  

            ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden  

            haben.  
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§ 3 

Stammkapital, Stammeinlagen 

(1)  Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 200.000,00 (i.W. Euro  

           zweihunderttausend). 

(2)  Auf das Stammkapital leistet die Gesundheit Nordhessen Holding AG einen Betrag von 

200.000,00 € als Geldeinlage.  

(3)  Der Geschäftsanteil in Höhe von 200.000,00 € ist in Geld zu erbringen und sofort zur Zahlung 

fällig.  

 

§ 4 

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 

(1)  Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 

(2)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr. 

Es beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und endet am 31. 

Dezember des selben Jahres.  

 

§ 5 

Organe 

Organe der Gesellschaft sind:  

1 die Geschäftsführung.  

2 die Gesellschafterversammlung.  

 
§ 6 

Geschäftsführung, Vertretung 

(1)  Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer 

bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die 

Gesellschaft vertreten durch zwei Mitglieder der Geschäftsführung gemeinsam oder durch 

ein Mitglied der Geschäftsführung gemeinsam mit einem Prokuristen.  

(2)  Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, dass einem Geschäftsführer 

Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 

erteilt wird.  
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§ 7 

Gesellschafterversammlung 

(1)  Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. Der Abhaltung einer 

Versammlung bedarf es nicht, wenn sich sämtliche Gesellschafter in Textform mit der zu 

treffenden Bestimmung und mit der schriftlichen Abgabe der Stimmen einverstanden erklären.  

(2)  Der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen neben den an anderer 

Stelle im Gesellschaftsvertrag oder im Gesetz vorgesehenen Fälle insbesondere  

- die Änderung des Gesellschaftsvertrages, einschließlich der Beschlussfassung über 

Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen  

- die Feststellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses sowie die Verwendung 

eines Jahresüberschusses oder Behandlung eines Jahresfehlbetrages.  

- die Zustimmung zur Verfügung über Geschäftsanteile oder Teile eines Geschäftsanteils 

an dieser Gesellschaft.  

(3) Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesetzlich 

vorgeschriebenen Mehrheit, soweit dieser Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes bestimmt.  

(4)  Der Einstimmigkeit bedürfen nachfolgende Beschlussgegenstände:  

- Beschlussfassung über die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.  

- Die Aufnahmen neuer Gesellschafter.  

- Die Auflösung der Gesellschaft.  

- Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen.  

 

§ 8 

Einberufung der Gesellschafterversammlung 

(1)  Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer in vertretungs-berechtigter 

Zahl einberufen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Sie ist auf Verlangen eines 

Gesellschafters jederzeit einzuberufen.  

(2)  Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet innerhalb der ersten sechs Monate des 

Geschäftsjahres statt.  

(3)  Die Gesellschafterversammlung wird schriftlich - eines eingeschriebenen Briefes bedarf es 

nicht - unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen einberufen. Eine 

Verkürzung der Ladungsfrist ist mit Zustimmung aller Gesellschafter zulässig.  
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(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Vertreter jedes 

Gesellschafters anwesend ist. Fehlt es daran, so ist innerhalb von zwei Wochen eine neue 

Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die immer beschlussfähig ist. 

Gegenüber den Gesellschaftern abzugebende Erklärungen, z.B. Einladungen, werden mit 

Zustellung an deren zuletzt bekannte Anschrift wirksam. 

(5)  Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine 

Niederschrift anzufertigen.  

(6)  Die Anfechtbarkeit von Gesellschafterbeschlüssen kann nur innerhalb eines Monats durch 

KIageerhebung geltend gemacht werden. Die Frist beginnt mit Zugang des Protokolls bei dem 

anfechtungswilligen Gesellschafter, im Falle einer Beschlussfassung gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 

mit Zugang des Beschlusses in Textform.  

 

§ 9 

Wirtschaftsplan 

(1)  Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen detaillierten Wirtschaftsplan auf, dass die 

Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres über die Zustimmung 

beschließen kann.  

(2)  Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Finanzplan sowie die  

           Stellenübersicht.  

(3)  Der Wirtschaftsführung ist eine fünf jährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.  

 

§ 10 

Jahresabschluss 

(1)  Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn-und Verlustrechnung und Anhang) sowie der 

Lagebericht sind von der Geschäftsführung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des 

Geschäftsjahres aufzustellen.  

(2)  Die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses haben unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorschriften sowie der Grundsätze einer ordnungsgemäßen Buchführung und Bilanzierung 

zu erfolgen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind in entsprechender Anwendung 

der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große 

Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen. 

 

 

 



   
    

5 | S e i t e  
 

§ 11 

Verfügung über Geschäftsanteile 

Zur Verfügung über Geschäftsanteile oder über Teilen davon bedarf es eines 

Gesellschafterbeschlusses.  

§ 12 

Recht auf Unterrichtung 

Unabhängig von der gesetzlich vorgeschrieben Prüfung räumt die Gesellschaft der Stadt Kassel und 

dem Landkreis Kassel alle Rechte für die Prüfung sowie alle Unterrichtungsrechte ein, die sich aus 

den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) bzw. der Hessischen Landkreisordnung 

(HKO) und aus dem Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder 

ergeben. Das Revisionsamt der Stadt Kassel und des Landkreises Kassel sowie der Präsident des 

Hessischen Rechnungshofes - überörtliche Prüfung - haben die Befugnisse und 

Unterrichtungsrechte nach § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).  

 
§ 13 

Bekanntmachungen 

Die gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im 

elektronischen Bundesanzeiger.  

§ 14 

Schlussbestimmungen 

(1)  Im Übrigen kommen auf das Gesellschaftsverhältnis die Bestimmungen des GmbH-Gesetzes 

zur Anwendung.  

(2)  Die anlässlich der Gründung der Gesellschaft bei Notar und Registergericht anfallenden 

Kosten sowie entstandene Steuern fallen der Gesellschaft als Gründungsaufwand zur Last, 

und zwar bis zu insgesamt 5.000,00 EUR. 

(3)  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die beteiligten Gesellschafter sind als 

dann verpflichtet, eine dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst 

gleichkommende Bestimmung zu vereinbaren. Das Gleiche gilt bei Vorliegen einer 

Vertragslücke entsprechend. 



 

-I- 
 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.263  Kassel, 7. November 2011 
 
 
Abschluss eines Vertrages zwischen der Stadt Kassel und der Stiftung Archiv der deutschen 
Frauenbewegung 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für die Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung wird ab dem Jahr 2012 der seit dem 
Jahr 1996 gewährte Mietkostenzuschuss in Höhe von 16.620 € jährlich vertraglich abgesichert. 
 
Dem Abschluss des im Entwurf beigefügten Vertrages zwischen der Stadt Kassel und der 
Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung wird zugestimmt.“ 

 

Begründung: 
 
Entsprechend des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung Nr: 101.16.704 vom 
5. November 2007 erhält die Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung derzeit einen Zuschuss 
zu den jährlichen Mietkosten in Höhe von 16.620 € befristet bis zum 31. Dezember 2011. Die 
Zuwendung wird bisher per Bescheid in monatlichen Raten gewährt. Da es sich um eine 
Dauerförderung handelt, ist beabsichtigt, die Zuwendung zu den monatlichen Mietkosten zukünftig per 
Vertrag abzusichern. 
Die Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung wird seit dem Jahr 1984 von der Stadt Kassel 
gefördert, zunächst in Form einer kostenfreien Raumnutzung. Seit 1996 und dem Umzug in das heutige 
Quartier in der Gottschalkstraße 57 erhält die Stiftung eine Institutionelle Förderung in Höhe von 
16.620 € als Zuschuss zu den jährlichen Mietkosten. 
 
Der derzeitige Standort des Archivs hat sich seither als ausgesprochen günstig und produktiv erwiesen: 
Er erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Stiftung und bietet Studierenden einen 
guten Zugang zu den Beständen, die das Angebot der Universitätsbibliothek hervorragend ergänzen. 
 
Der Mietvertrag der Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung läuft aktuell bis zum 31.12.2012 
mit Option auf weitere Verlängerungen. Aus den vorgenannten Gründen beabsichtigt die Stiftung, von 
dieser Option Gebrauch zu machen. Um den Standort weiterhin aufrechterhalten zu können, ist die 
Stiftung auf eine Fortführung der bisherigen Förderung angewiesen. 
 
Die notwendigen Hausmittel sind im Haushaltsplan im Teilhaushalt 41001 bei der Kostenstelle 410 00 
102 im Sachkonto 712 900 000 eingestellt. 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung vom 31. Oktober 2011 der Vorlage zugestimmt. 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 

Vertrag 
zwischen 

 
der Stadt Kassel, 

vertreten durch den Magistrat, 
Obere Königsstr. 8, 34117 Kassel, 

-nachfolgend „Stadt“ genannt- 
 

und 
 

der Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung, 
vertreten durch Frau Dr. Gilla Dölle 
Gottschalkstraße 57, 34127 Kassel, 
- nachfolgend „Archiv“ genannt - 

 
 

§ 1 Zielsetzung 

 
Die Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung dokumentiert und erforscht die 
Frauenbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland. 
 
Das Archiv widmet sich insbesondere folgenden Aufgaben: 
 

- eine Spezialbibliothek und ein Archiv zur Geschichte von Frauenalltag und 
Frauenbewegung in Deutschland betreiben (Sammelzeitraum: ca. 1800 bis 1970) und 
im Rahmen der Möglichkeiten allen Interessierten Beratung und Zugang zu den hier 
gesammelten Materialien gewähren; 

- eigenständige Forschungen im Bereich der historischen Frauen- und 
Geschlechtergeschichte durchführen bzw. deren Durchführung ermöglichen; 

- Kultur- und Bildungsprojekte initiieren und organisieren; 

- Öffentlichkeitsarbeit leisten, um ein Bewusstsein für die Bedeutung von 
Frauenbewegungen zu fördern. 

 
Der städtische Zuschuss soll einen Teil der jährlichen Mietkosten des Archivs decken und 
somit einen Beitrag zur dauerhaften Sicherung der Arbeit der Stiftung Archiv der deutschen 
Frauenbewegung leisten, an deren Erhalt ein erhebliches öffentliches Interesse besteht. 
 
 

§ 2 Kostenregelung 

 

Die Stadt zahlt dem Archiv jährlich einen Betrag in Höhe von 16.620,00 € (in Worten: 
sechzehntausendsechhundertundzwanzig Euro). Die Zuwendung ist als Zuschuss zu den 
laufenden Mietkosten zu verwenden. 
 
 

§ 3 Auszahlung 

 
Der Zuschuss wird dem Archiv in 12 gleichen Monatsraten jeweils zum 1. eines jeden Monats 
ausgezahlt. 
 
 
 
 
 
 
 



 

§ 4 Nachweis 

 
Es gelten die Zuwendungsrichtlinien der Stadt Kassel in der jeweils gültigen Fassung. Sie sind 
Bestandteil dieses Vertrages. 
Das Archiv legt bis zum 31. März des jeweiligen Folgejahres folgende Unterlagen vor: 
 

1. Bericht über die kulturelle Arbeit des Vorjahres 
 

2. Nachweis über die Verwendung der finanziellen Mittel entsprechend der Ziffer 3.1.1. 
der Zuwendungsrichtlinien. 
 

3. Planung des laufenden Jahres (inklusive Finanzierungsplan) 
 

4. Ausblick auf das Folgejahr 
 

 
 

§ 5 Prüfungsrecht 
 
Kulturamt und Revisionsamt der Stadt haben das Recht, die zweckentsprechende 
Verwendung der Zuwendung durch Einsichtnahme in die diesbezüglichen 
Geschäftsunterlagen des Archivs zu prüfen. Die für den Nachweis notwendigen Belege sind 
mindestens 5 Jahre aufzubewahren. 
 
 

§ 6 Rückzahlung der Zuwendung 
 
Das Archiv verpflichtet sich zur Rückzahlung für den Fall, dass die Prüfung durch eine der in 
§ 5 genannten Stellen ergeben hat, dass u. a.  
 

a) die Zuwendung bestimmungswidrig verwendet wurde, 
b) eine partielle Zweckverfehlung vorliegt,  
c) die Mittel unwirtschaftlich verwendet wurden. 

 
Nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen hat das Archiv innerhalb von 30 Tagen 
nach Geltendmachung des Rückforderungsanspruchs an die Stadt zurückzuzahlen. Gerät das 
Archiv mit der Rückzahlung in Verzug, ist die Forderung mit 5 % über dem Basiszinssatz 
gemäß § 288 Abs. 1 BGB seit Fälligkeit zu verzinsen. 
 
 

§ 7 Inkrafttreten und Laufzeit und Kündigung des Vertrages 

 

1) Der Vertrag wird ab 01.01.2012 geschlossen und läuft auf unbestimmte Zeit. 
 
2) Er kann von jedem Vertragspartner unter Einhaltung einer 6-monatigen Kündigungsfrist 

zum 31.12. eines jeden Jahres gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
3) Die Stadt ist berechtigt, den Vertrag außerordentlich fristlos im Falle der Insolvenz des 

Archivs oder bei nicht zweckentsprechender Verwendung der Zuwendung schriftlich zu 
kündigen 

 
4) Der Vertrag kann von jeder Vertragspartei aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist schriftlich gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer 
dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter 
Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.  

 
 



 

 
§ 8 Schlussbestimmungen 

 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche 
Nebenabreden sind nicht getroffen. 
 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit des 
Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine Bestimmung 
zu ersetzen, die dem vertraglichen Zweck am nächsten kommt. 
 
Gerichtsstand ist Kassel. 
 
 
 
Kassel, 
 
Stadt Kassel – Magistrat      Stiftung Archiv der 

deutschen Frauenbewegung 
 
 
 
 
___________________ ______________________  ______________________ 
Bertram Hilgen  Jürgen Kaiser  
Oberbürgermeister  Bürgermeister 
 

 



 

-III-/-30-/-52- 
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Vorlage Nr. 101.17.265  Kassel, 14. November 2011 
 
 
 
Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen 
und deren Einrichtungen vom 05.11.2001 (Fünfte Änderung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für 
die Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 05.11.2001 
(Fünfte Änderung) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
 

Begründung: 
 
Nach Ziffer 2.3 der Tarifordnung wird bei Freundschafts-, Serien- und Aufstiegsspielen der Kasseler 
Vereine mit Lizenzspieler- oder Vertragsamateurstatus ein nach Zuschauerzahlen gestaffeltes 
prozentuales Nutzungsentgelt erhoben. 
 
Durch die Umbau- und Ausbaumaßnahmen im Auestadion wurde die Infrastruktur des Stadions 
erheblich aufgewertet, so dass eine Anpassung der Nutzungsentgelte angemessen ist. 
 
Im Einvernehmen mit den Vertretern des KSV Hessen soll das Benutzungsentgelt für die Überlassung 
des Auestadions bei den Heimspielen der 1. Mannschaft ab Beginn der Spielserie 2011/2012 wie folgt 
geändert werden: 
 
Bis zu 3.000 Zuschauer = 2 % (vorher 0 %) 
bei 3.001 bis 7.000 Zuschauer = 5 % (vorher 4 %) 
bei 7001 bis 11.000 Zuschauer = 6 % (vorher 5 %) 
bei 11.001 bis 15.000 Zuschauer = 7 % (vorher 6 %) 
über 15.000 Zuschauer = 8 % (vorher 7 %) 
 
der Nettoeinnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten einschließlich Dauerkarten zzgl. der 
gesetzlichen Umsatzsteuer. 
 
Bei den Pokalspielen soll es bei der bisherigen Regelung von 10 % der Nettoeinnahmen zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer bleiben. 
 
Die Erhöhung des Benutzungsentgelts soll rückwirkend zum 1. August 2011 in Kraft treten. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 14. November 2011 beschlossen. 
 
Die Sportkommission hat in ihrer Sitzung am 15. November 2011 der vorgesehenen Änderung 
zugestimmt und empfiehlt den städtischen Körperschaften die entsprechende Änderung der 
Tarifordnung. 
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Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 

Anlage 
            9.05.08.5 
 
 
 
 
 
 

ORDNUNG 
 

zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sportplatz-
anlagen und deren Einrichtungen vom 05.11.2001  

 
(Fünfte Änderung) 

 
vom  

 
 
 
Aufgrund des § 51 Ziff. 10 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119) hat die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Kassel in ihrer Sitzung am             folgende Ordnung zur Änderung der 
Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrich-
tungen vom 05.11.2001 (Fünfte Änderung) beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
 
Ziffer 2.31 wird wie folgt geändert: 
 
„Bei Freundschafts-, Serien- und Aufstiegsspielen 
 
Bis zu 3.000 Zuschauer = 2 % 
bei 3.001 bis 7.000 Zuschauer = 5 % 
bei 7001 bis 11.000 Zuschauer = 6 % 
bei 11.001 bis 15.000 Zuschauer = 7 % 
über 15.000 Zuschauer = 8 % 
 
der Nettoeinnahme aus dem Verkauf der Eintrittskarten einschließlich Dauerkarten.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 
- 2 - 



 

 
 

Artikel 2 
 

Diese Ordnung tritt zum 01.08.2011 in Kraft. 
 
 
 
Kassel, den  
 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 

-III-/-I-/-32-/-30- 
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Vorlage Nr. 101.17.270  Kassel, 21. November 2011 
 
 
 
Neufassung der Gefahrenabwehrverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt Kassel 
(Kasseler Hundeverordnung - KHVO-) 
 
 
Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Gefahrenabwehrverordnung über das Führen 
von Hunden in der Stadt Kassel (Kasseler Hundeverordnung - KHVO -) in der aus der Anlage 1 
zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
 

Begründung: 
 
Die Anleinpflicht für Hunde in der Stadt Kassel wurde mit der Gefahrenabwehrverordnung über das 
Führen von Hunden in der Stadt Kassel (Kasseler Hundeverordnung - KHVO -) vom 26.02.2007, in 
Kraft getreten am 28.03.2007, neu geregelt. Ermächtigungsgrundlage für diese städtische Verordnung 
ist die Hessische Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO) 
vom 22.01.2003. § 9 HundeVO sieht für bestimmte Fälle Leinenzwang vor. Unter anderem gilt gemäß § 
9 Abs. 2 Nr. 2 HundeVO ein Leinenzwang auf von den Gemeinden zu bestimmenden, der 
Allgemeinheit zugänglichen konkret bezeichneten Grundstücken, insbesondere Park-, Garten- und 
Grünanlagen sowie Fußgängerzonen oder Teilen davon. Diese Flächen sind in der Anlage zu § 2 im 
Einzelnen näher bezeichnet und Bestandteil der Hundeverordnung. 
 
Mit der Ersten Änderung zur Kasseler Hundeverordnung vom 21.04.2008, in Kraft getreten am 
30.05.2008, sind geringfügige redaktionelle Änderungen vorgenommen worden (Änderung der 
Paragraphenfolge) sowie eine Änderung in der Straßenbezeichnung bei laufender Nummer 21 (jetzt Nr. 
20) und das ersatzlose Streichen von damaliger laufender Nummer 10 (Am Heimbach). 
 
Eine Neufassung der Kasseler Hundeverordnung ist nunmehr aus folgenden Gründen erforderlich. 
 
In § 5 ist die Geltungsdauer der Hundeverordnung geregelt. Danach tritt die Verordnung mit Ablauf des 
31.12.2011 außer Kraft. 
 
Die Verordnung war befristet über einen Zeitraum von 4 Jahren und 9 Monaten. Diese Frist war 
sinnvoll, um die praktische Umsetzung und die Überprüfung der Verordnung in einem zeitlich 
vernünftigen Rahmen durchführen zu können. § 79 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung (HSOG) sieht vor, dass Gefahrenabwehrverordnungen eine Beschränkung 
ihrer Geltungsdauer enthalten.  
 
Zur Vermeidung eines verordnungslosen Zustandes ab dem 01.01.2012 bedarf es eines neuen 
Beschlusses. 
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Des Weiteren ist eine Neufassung erforderlich, weil die zurzeit noch in Kraft befindliche 
Hundeverordnung - als besondere Serviceleistung für die Kasseler Bevölkerung - zusätzliche und 
ergänzende Regelungen über die landesrechtliche Hundeverordnung hinaus enthält. Diese 
ergänzenden und konkretisierenden Regelungen sollen auf Empfehlung der Aufsichtsbehörde 
gestrichen werden, da nach deren Auffassung solche Regelungen gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 HSOG 
nur zulässig sind, wenn die landesrechtliche Gefahrenabwehrverordnung diese Regelungen 
ausdrücklich zulässt.  
 
Bei den ergänzenden - nunmehr zu streichenden Regelungen - handelt es sich um folgende 
Vorschriften: 
 

„§ 2 Anleinpflicht 
 
(2) Leine, Halsband und Halskette müssen so beschaffen sein, dass der Hund sicher gehalten 
werden kann. Insbesondere müssen sie reißfest sein. Die Leine darf nur solang sein, dass keine 
Gefahr von dem Hund ausgehen kann, höchstens jedoch 2 m. Sofern die Leine mit einer 
selbsttätigen Aufrollvorrichtung versehen ist, sind 10 m als Höchstlänge zugelassen. 
 
§ 3 Ausnahmen 
 
Die Anleinpflicht nach dieser Gefahrenabwehrverordnung findet auf a) Blindenführ- und 
Behindertenbegleithunde, b) Diensthunde von Behörden, insbesondere der Polizei, des 
Bundesgrenzschutzes, der Zollverwaltung, der Bundeswehr, c) Hunde der Rettungsdienste und 
des Katastrophenschutzes, d) Hunde von gewerblichen Bewachungsdiensten, soweit der 
Einsatz dies erfordert, im Rahmen ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes keine Anwendung.“ 

 
Soweit diese Regelungen künftig nicht mehr in der Kasseler Hundeverordnung vorgesehen sind, ist 
zwangsläufig auch die Vorschrift über Ordnungswidrigkeiten zu ändern. Ein Verstoß gegen § 2 Abs. 2 
der Hundeverordnung ist nicht mehr bußgeldbewehrt, da die entsprechende Vorschrift gestrichen ist.  
 
Folgerichtig besteht die Kasseler Hundeverordnung in der Neufassung nur noch aus vier Vorschriften, 
und zwar wie folgt: § 1 - Geltungsbereich -; § 2 - Anleinpflicht -; § 3  
- Ordnungswidrigkeiten - und § 4 - Geltungsdauer -. 
 
Wegen der besseren Übersichtlichkeit, der Notwendigkeit der vorgenannten Änderungen, der 
Einarbeitung der Neuerungen aus der Ersten Änderung der Verordnung und der Befristung der 
Verordnung zum 31.12.2011 ist daher eine Neufassung der Verordnung erforderlich. 
 
Diese dient zunächst der Erfüllung der Forderung der Aufsichtsbehörde und der Vermeidung eines 
verordnungslosen Zustandes ab 01.01.2012. 
 
Hierfür ist eine Beteiligung der Ortsbeiräte nicht erforderlich, da zunächst keine Änderung bezüglich der 
Flächen, auf denen die Anleinpflicht gilt, vorgenommen wird. Die Ortsbeiräte sollen im Laufe des Jahres 
2012 zur Frage einer Änderung der Flächen angehört werden. Deshalb ist die Geltungsdauer der 
Verordnung auf ein Jahr beschränkt. 
 
Als Anlage 2 ist dieser Vorlage eine Synopse beigefügt. 
 
Der Magistrat wird die Vorlage in seiner Sitzung vom 28.11.2011 beraten. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Gefahrenabwehrverordnung  

über das Führen von Hunden in der Stadt Kassel  
(Kasseler Hundeverordnung - KHVO -) 

 
vom  

 
Aufgrund der §§ 71, 71a, 74, 77, 79 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung (HSOG) in der Fassung vom 14.01.2005 (GVBl. I S. 14), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2009 (GVBl. I S. 635) und § 9 Abs. 2 der 
Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO) 
vom 22.01.2003 (GVBl. I S. 54), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15.10.2010 
(GVBl. I S. 328), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer 
Sitzung am                    folgende Gefahrenabwehrverordnung über das Führen von 
Hunden in der Stadt Kassel (Kasseler Hundeverordnung - KHVO -) beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Gefahrenabwehrverordnung regelt unbeschadet anderweitiger gesetzlicher 
Bestimmungen das Führen von Hunden im Gebiet der Stadt Kassel. 
 

§ 2 
Anleinpflicht 

 
Hunde sind auf den in der Anlage zu dieser Gefahrenabwehrverordnung konkret 
bezeichneten Flächen an der Leine zu führen. 
 

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Nach § 18 Abs. 1 Nr. 15 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und 

Führen von Hunden (HundeVO) handelt ordnungswidrig im Sinne des § 77 Abs. 
1 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
(HSOG), wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 9 Abs. 2 Nr. 2 der 
Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden 
(HundeVO) in Verbindung mit § 2 der Kasseler Hundeverordnung (KHVO) 
einen Hund nicht an der Leine führt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 77 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) mit einer Geldbuße bis zu 
5.000,00 € geahndet werden. 

 
 
 
 
 



 
§ 4 

Geltungsdauer 
 
(1) Dies Verordnung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31.12.2012 außer Kraft. 
 
 
Kassel, den 
 
Stadt Kassel – Magistrat 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
 



Synopse 

Anlage 2 

 

KHVO in der heutigen Fassung KHVO in der neu zu beschließenden 
Fassung 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Gefahrenabwehrverordnung regelt unbeschadet anderweitiger 
gesetzlicher Bestimmungen das Führen von Hunden im Gebiet der 
Stadt Kassel. 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Gefahrenabwehrverordnung regelt unbeschadet anderweitiger 
gesetzlicher Bestimmungen das Führen von Hunden im Gebiet der 
Stadt Kassel. 

§ 2 
Anleinpflicht 

 
(1)  Hunde sind auf den in der Anlage zu dieser Gefahrenabwehrver-

ordnung konkret bezeichneten Flächen an der Leine zu führen. 
 
(2)  Leine, Halsband und Halskette müssen so beschaffen sein, dass 

der Hund sicher gehalten werden kann. Insbesondere müssen sie 
reißfest sein. Die Leine darf nur so lang sein, dass keine Gefahr 
von dem Hund ausgehen kann, höchstens jedoch zwei Meter. So-
fern die Leine mit einer selbsttätigen Aufrollvorrichtung versehen 
ist, sind zehn Meter als Höchstlänge zugelassen. 

§ 2 
Anleinpflicht 

 
Hunde sind auf den in der Anlage zu dieser Gefahrenabwehrverordnung 
konkret bezeichneten Flächen an der Leine zu führen. 
 
(2) gestrichen 

 

§ 3 
Ausnahmen 

 
Die Anleinpflicht nach dieser Gefahrenabwehrverordnung findet auf  
 
a)  Blindenführ- und Behindertenbegleithunde, 
b)  Diensthunde von Behörden, insbesondere der Polizei, des Bun-

desgrenzschutzes, der Zollverwaltung, der Bundeswehr, 
c)  Hunde der Rettungsdienste und des Katastrophenschutzes, 
d)  Hunde von gewerblichen Bewachungsdiensten, soweit der Ein-

satz dies erfordert, 
 
im Rahmen ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes keine Anwendung. 

gestrichen 
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§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1)  Nach § 18 Abs. 1 Nr. 14 der Gefahrenabwehrverordnung über das 
Halten und Führen von Hunden handelt ordnungswidrig im Sinne 
des § 77 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung, wer vorsätzlich oder fahrlässig 1. entgegen 
§ 9 Abs. 2 Nr. 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten 
und Führen von Hunden in Verbindung mit § 2 Abs. 1 der Kasse-
ler Hundeverordnung einen Hund nicht an der Leine führt, 2. ent-
gegen § 2 Abs. 2 Satz1 und 2 der Kasseler Hundeverordnung 
keine geeignete Leine, Halsband und Halskette verwendet, 3. 
entgegen § 2 Abs. 2 Satz 3 der Kasseler Hundeverordnung eine 
Leine solcher Länge verwendet, dass trotz dieser Leine eine Ge-
fahr von dem Hund ausgehen kann, oder eine Leine verwendet, 
welche die in § 2 Abs. 2 festgelegten Höchstlängen von zwei bzw. 
zehn Metern überschreitet.  

 
 
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 77 Abs. 2 des Hessischen 

Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung mit einer 
Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Nach § 18 Abs. 1 Nr. 15 der Gefahrenabwehrverordnung über das 

Halten und Führen von Hunden (HundeVO) handelt ordnungswid-
rig im Sinne des § 77 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 9 Abs. 2 Nr. 2 der Gefahrenabwehrverord-
nung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO) in Ver-
bindung mit § 2 der Kasseler Hundeverordnung (KHVO) einen 
Hund nicht an der Leine führt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 77 Abs. 2 des Hessischen 

Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) mit 
einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet werden. 

 

§ 5 
Geltungsdauer 

 
(1) Diese Verordnung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung 

in Kraft.  
 
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31.12.2011 außer Kraft. 

§ 4 
Geltungsdauer 

 
(1) Dies Verordnung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31.12.2012 außer Kraft. 
 

 
Anlage zu § 2 Abs. 1: Festlegung der Flächen, auf denen die Anlein-
pflicht gilt. 

 
Anlage zu § 2: Festlegung der Flächen, auf denen die Anleinpflicht gilt. 

 



Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden in der Stadt Kassel 
 
Anlage zu § 2:  Festlegung der Grundstücke, auf denen die Anleinpflicht gilt 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung des 
Grundstücks 

Art der Fläche Umfriedung, Begrenzung Stadtplan: 
Lage 

 

1.  Jungfernkopf Naherholungsgebiet Bei den Weidenbäumen – Schenkebier Stanne – 
Eisenbahnweg – Am Wäldchen – Zum Feldlager – Kiefernweg 

E 9 

2.  Kubergraben Freizeit- und Grünanlage Zwischen Wilhelmshöher Weg und Falkenweg E 7 

3.  Aschrottpark Naherholungsgebiet Tannenkuppenstraße – Goethestraße – Fußweg hinter den 
Häusern Dag-Hammarskjöld-Straße 2,4,6 – Trottstraße 

H 8 

4.  Stadthallengarten Naherholungsgebiet Kirchweg – Kattenstraße – Baumbachstraße – 
Heinemannstraße 

G 8/9 

5.  Goetheanlage Naherholungsgebiet Huttenstraße – Herkulesstraße – Freiherr-vom-Stein-Straße – 
Goethestraße 

H 8/9 

6.  Park Heinrich-Schütz-
Schule 

Grünanlage Freiherr-vom-Stein-Straße – Wilhelmshöher Allee – Graf-
bernadotte-Platz – Goethestraße 

H 8 

7.  (Namenloser) Park Grünanlage Fußweg Rosenblathstraße – Hansteinstraße – Grüner 
Waldweg – Wilhelmshöher Allee 

H 8 

8.  Tannenwäldchen Naherholungsgebiet Lenoirstraße – Kölnische Straße bis Haus Nr. 146 – Fußweg 
zwischen Kölnische Straße und Tannenstraße – 
Tannenstraße 

G 9 

9.  Sophie-Henschel-Platz Kulturdenkmal mit 
Naherholungsfunktion 

Pettenkoferstraße hinter den Häusern – Hansteinstraße – 
Virchowstraße hinter den Häusern – Wilhelmshöher Allee 
hinter den Häusern 

H 8 

10.  Wilhelm-Rohrbach-Platz Grünanlage Brandenburger Straße – Württemberger Straße J 7 

11.  Ahnaaue bis Warteberg Grünzone, Bachaue Schanze – Am Warteberg – Fußweg Mühlgraben (von Pariser 
Mühle) bis Schanze 

D 11 

12.  Mühlhäuser Platz Grünanlage Simmershäuser Straße – Eisenschmiede – Chamissostraße – 
Grillparzer Straße 

F 12 
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13.  Ahnagrünzug Grünzone Fiedlerstraße zwischen Hegelsbergstraße und Henkelstraße – 
Bunsenstraße zwischen Henkelstraße und Hegelsbergstraße 

E/F 11/12 

14.  Nordstadtpark Grünanlage Fußweg Liebigstraße – Mombachstraße - Fiedlerstraße F 12 

15.  Anlage Joseph-Fischer-
Straße 

Spiellandschaft Joseph-Fischer-Straße – Struthbachweg F 11 

16.  Grünanlage Pferdemarkt Grünanlage Pferdemarkt – Müllergasse – Kastenalsgasse - Wohnhäuser G 12 

17.  Ahnagrünzug (Wesertor) Grünanlage Artilleriestraße – Kurt-Wolters-Straße - Weserstraße – 
Grundstücksgrenze Oskar-von-Miller-Schule  

G 12 

18.  Bürgipark Grünanlage Mönchebergstraße – Ysenburgstraße – Bürgistraße - 
(Privatgrundstücke) 

G 12 

19.  Park Fasanenhof Parkanlage Hinter dem Fasanenhof – Fuldatalstraße – Am Fasanenhof 
hinter den Wohnhäusern – Kellermannstraße 

F 13 

20.  Park Rothenditmold Parkanlage Marburger Straße – Witzenhäuser Straße – Siemensstraße – 
Rothenbergstraße – Verbindungsweg von Rothenbergstraße 
bis Marburger Straße 

F / G 10 

21.  Freizeitareal Hegelsberg Freizeitanlage Schwarzer Stein – Verbindungsweg zwischen Schwarzer 
Stein und Mariendorfer Straße / Quellhofstraße – 
Quellhofstraße bis zur Gesamtschule – Verbindung zu 
Schwarzer Stein 

E 11 

22.  Togoplatz Grünanlage Wißmannstraße – Forstbachweg gegenüber Einmündung 
Eibenweg, jeweils bis an die Grundstücke der Schulen und 
der Kindertagesstätte 

K 14 

23.  Erlenfeldanger Grünanlage Erlenfeldweg – Erlenfeldanger – Wahlebachweg – 
Erlenfeldanger 

K 14 – L 14 

24.  Lutherplatz Grünanlage Lutherstraße – Mauerstraße – Fußweg zwischen Mauerstraße 
und Spohrstraße – Spohrstraße – Rudolf-Schwander-Straße 

G 11 

25.  Friedrichsplatz Grünanlage Nördliche Friedrichsplatzrandstraße (eingeschlossen) – 
Schöne Aussicht – Friedrichsplatz – Obere Königsstraße 

H 11 
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26.  (Namenloser) Park Parkanlage Grünzug in Nord-Süd-Richtung, begrenzt durch Am 
Ziegenberg und Kiefernweg;  
die Straßen Zum Jungfernbach, Im Molkengrund, Auf der 
Wiedigsbreite, Zur Atzelwiese, Bei den Tannen durchquerend. 

D 8 

27.  Zollmauerpark Grünanlage Fulda – Sternstraße zwischen den Häusern Nr. 12 und 14 H 12 

28.  (Namenloser) Park Parkanlage Fulda – Wallstraße – Salztorstraße – Hafenstraße  H 12 

29.  Park Schönfeld und 
Grünanlage um die 
Buchenau-Kampfbahn 

Parkanlage Zwischen Frankfurter Straße und Kleiner Holzweg J 8 / J 9 K 9 
/ K 10 

30.  Schloss Schönfeld Grünanlage Bosestraße und Fußweg entlang Kasernengelände J-K 10 

31.  Grillplatz Wartekuppe-
Eselsgraben 

Grünanlage Wartekuppe Buschwerk zum freien Feld M 9 / 10 

32.  Henschelgarten Grünanlage Frankfurter Straße – Weinbergstraße H 11 

33.  Murhardpark Grünanlage Weinbergstraße – Humboldtstraße H 11 

34.  Fußgängerzone Innenstadt  Fußgängerzone   Untere Königsstraße,  

 Landgraf-Philipp-Platz,  

 Hedwigstraße,  

 Königsplatz,  

 Kölnische Straße zwischen Königsplatz und 
Mauerstraße/Wolfsschlucht,  

 Obere Königsstraße,  

 Treppenstraße,  

 Theaterstraße zwischen Obere Königsstraße und Neue 
Fahrt,  

 Opernplatz,  

 Opernstraße zwischen Opernplatz und Neue Fahrt, 

 Wilhelmsstraße zwischen Karlsplatz und Ständeplatz, 

 Garde-du-Corps-Straße zwischen Wilhelmsstraße und 
Seidlerstraße,  

 Wolfsschlucht zwischen Wilhelmsstraße und Opernstraße 

 

- 4 – 
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35.  Weidepark Parkanlage Weidestraße ab Ende der Bebauung – namenloser 
Zugangsweg in den Park und zu den Kleingärten bis zum 
Beginn des Kleingartengeländes – Weg entlang des 
Kleingartengeländes bis zu dem namenlosen Zufahrtsweg 
zum Kleingartengelände – namenloser Weg bis zum Beginn 
der Bebauung – entlang der bebauten Grundstücke bis zur 
Weidestraße 

D 11/E 
11/12 

36.  Dorothea-Viehmann-Park Parkanlage Altenbaunaer Straße – Am Goldbach – entlang der 
Rückseiten der privaten Grundstücke der Straße Am 
Goldbach  - Wintertalstraße – entlang der Rückseiten der 
privaten Grundstücke zwischen Wintertalstraße, Lüdersweg 
und Altenbaunaer Straße 

M 9 

37.  Kirchplatz Grünanlage Waldecker Straße, Zum Feldlager im Kreuzungsbereich dieser 
beiden Straßen 

E 9 
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Vorlage Nr. 101.17.274  Kassel, 23. November 2011 
 
 
 
Städtische Werke AG 
Beteiligung an der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Übernahme einer Beteiligung der Städtische Werke AG (STW) an der Thüga Erneuerbare 
Energien GmbH & Co. KG (THEE) als Kommanditistin mit einer Festeinlage von  
5 Mio. € wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages zugestimmt. 

 
2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Erklärungen 

in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung 
umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen 
oder Klarstellungen.“ 

 
 

Begründung: 
 
Vorbemerkung 
 
Die STW ist mit ihren Tochtergesellschaften ein Energieversorger, der auf der gesamten 
Wertschöpfungskette Vertrieb, Verteilung und Erzeugung tätig ist. Durch die nennenswerte 
Energieerzeugung über die konzerneigenen Kraftwerke unterscheidet sich die STW von einer Vielzahl 
von Stadtwerken, die diese Wertschöpfungsstufe nicht oder nur in einem minimalen Maße vorhalten. 
Neben der Lieferung zusätzlicher verlässlicher Renditen für die Aktionäre, erlaubt der 
Eigenerzeugungsanteil eine höhere Unabhängigkeit. Anstatt von Großkraftwerksbetreibern auf Basis 
von Kernenergie  
oder fossiler Träger Energie schlicht zu beziehen und dann weiterzuverteilen, kann die STW in einem 
Mix aus den Primärenergieträgern Kohle und Gas im umweltschonenden Kraft-Wärme-
Kopplungsprozess sowie aus den Erneuerbaren Energiequellen (EE) Biomasse, Sonne und Wasser 
Energie selbst bereitstellen. Gerade im Bereich der EE hat STW in den letzten Jahren das Engagement 
massiv gestärkt durch den Betrieb des Biomassekraftwerks in Mittelfeld, die Modernisierung des 
Laufwassekraftwerks „Neue Mühle“ und deren geplante Erweiterung, die Errichtung und der Betrieb der 
Biogasanlagen in Homberg und Schwalm-Eder und die Planung weiterer Biogasanlagen. Daneben hat 
die die STW viele Photovoltaikprojekte in Kassel realisiert und diverse Windprojekte im Kasseler 
Umland befinden sich in der Projektierung.  
Allerdings ist die Eigenproduktion auch mit nennenswerten zusätzlichen Risiken verbunden.  
 
In Anbetracht der seit einigen Jahren national und supranational zu beobachtenden Ausrichtung zu 
einer „grünen Wende“ in der Energieerzeugung, wie sie in dem Klimaschutzzielen der EU und dem 
Energiekonzept der Bundesregierung abzulesen ist, hat der Themenbereich „Erneuerbare Energie und 
Effizienz“ einen gesellschaftspolitischen hohen Stellenwert erlangt. Die schockierenden Ereignisse in 
Japan aus dem März d.J. haben die Diskussion weiter angetrieben und in Deutschland konkrete 
politische Folgen gezeitigt. Daneben ist es in Nordhessen und Kassel das erklärte wirtschaftspolitische 
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Ziel, die Technologien rund um die EE voranzutreiben und anzuwenden. Insofern übernimmt die STW 
in diesen Entwicklungen eine aktive Rollenverantwortung. Dieses Engagement folgt selbstverständlich 
auch der wirtschaftlichen Ratio, dass zunächst noch mit Unterstützung der festen Vergütungssätze 
gemäß dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) und mit einer perpektivischen Direktvermarktung 
vor dem Hintergrund steigender Preise konventioneller Energiequellen die Erzeugung auf der 
Grundlage EE auskömmliche Renditen erwarten lässt. Nicht zuletzt zeigt der Erfolg des STW-
Naturstrom- und Naturgasangebots in Kassel und Deutschland die rege Kundennachfrage und das 
Potential der EE als Absatzförderungsinstrument. 
 
 
Geschäftsmodell der THEE 
 
Ende 2010 wurde auf Initiative des neuen STW-Minderheitsaktionärs Thüga AG (Thüga) die THEE als 
Plattform für EE gegründet. Gesellschafter der THEE sind Thüga-Beteiligungsgesellschaften bzw. 
deren Tochtergesellschaften. Mit Stand 10/2011 sind an der THEE mittlerweile 31 Versorger mit einer 
unterschiedlich hohen Festeinlage (insgesamt EUR 50.750.000,00) beteiligt. Zu den aktuellen größeren 
Gesellschaftern zählen neben der Thüga die MEA Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH in 
Schwerin, die Zwickauer Energieversorgung GmbH, die Energieversorgung Mittelrhein GmbH in 
Koblenz, die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG in Chemnitz sowie jeweils mit einer kleineren 
Festeinlage z.B. die ESWE Versorgungs AG in Wiesbaden und die Mainova AG in Frankfurt. 
 
Gesellschaftszweck der THEE ist es, sich zunächst an nationalen EE-Projekten mit entsprechenden 
Rendite- und Qualitätsanforderungen über Projektgesellschaften zu beteiligen, um eine gemeinsame 
Erzeugungsstruktur aufzubauen. Die Finanzierung erfolgt bezogen auf die jeweilige Projektgesellschaft. 
Strategisch will die THEE zunächst die Investments auf Windkraftprojekte (On- und Offshore) 
konzentrieren; bereits in diesem Jahr rechnet die THEE mit den ersten Beteiligungen an Windparks. In 
erster Linie will man sich an bereits entwickelten Vorhaben beteiligen, wobei konkrete Projekte im 
Umfeld der Stadtwerke-Partner und Joint-Ventures mit etablierten EE-Entwicklern bevorzugte Optionen 
sind. Mittelfristig soll das Projektportfolio zu 80 % aus Windkraft- und zu 20 % aus anderen EE-
Projekten, vornehmlich Photovoltaik, bestehen. Bis 2020 soll das Portfolio ein Volumen von über EUR 
1,0 Mrd. umfassen. 
 
Vor jedem Engagement der THEE muss sich das ins Auge gefasste EE-Projekt einer strukturierten 
Prüfung unterziehen. Über die endgültige Beteiligung an einem Projekt entscheidet der Aufsichtsrat mit 
einfacher Mehrheit. Über die Aufnahme weiterer Gesellschafter und Kapitalerhöhungen entscheidet die 
Gesellschaftersammlung mit einer ¾-Mehrheit. 
 
Neben der Bündelung von Know-how und Kapital hat das gemeinsame Vorgehen der Thüga und der 
Beteiligungsgesellschaften im Verbund in der THEE den Vorteil, dass durch die Verteilung der 
Investitionen auf mehrere Projekte die Risiken für die beteiligten Stadtwerke gemindert werden. 
Derartige Zusammenschlüsse mit unterschiedlicher Schwerpunktgewichtung haben sich in der Branche 
etabliert; zu nennen sind die Stadtwerke-Initiativen der Südwestdeutsche Stromhandels GmbH und der 
Trianel GmbH (beide mit Fokus auf Offshore-Windparks in der Nordsee) und die von der RWE AG 
dominierte Green GECCO GmbH & Co. KG. 
 
 
Gesellschaftsrechtliche Struktur der THEE 
 
Die THEE ist als Einheits-Kommanditgesellschaft mit beschränkter Haftung ausgestaltet. Die 
Festeinlage besteht aus der Haftsumme von EUR 1,25 Mio. (Hafteinlage als Kommanditist, die in das 
Handelsregister eingetragen wird) und mit EUR 3,75 Mio. aus der Pflichteinlage als Kommanditist. 
 
Die THEE ist gleichzeitig Gesellschafterin der persönlich haftenden und zur Geschäftsführung 
berufenen Komplementärin Thüga Erneuerbare Energien GmbH (THEEV), die mit ihrem Stammkapital 
in Höhe von EUR 25.000,00 haftet. Mit der Einbringung der Hafteinlage in die Kommanditgesellschaft 
wird jeder Kommanditist der THEE automatisch mittelbarer Gesellschafter der THEEV.  
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Die Gremien der THEE sind demnach die Gesellschafterversammlung der Kommanditgesellschaft, der 
gemäß Gesellschaftsvertag vorgesehene Aufsichtsrat und die zur Geschäftsführung berufene 
Komplementärin. Die Komplementärin THEEV wird von den Herren Geschäftsführern Riechel 
(Vorstandsmitglied der Thüga) und Dr. Dahlke geführt. Die gesellschaftsrechtlichen Statuten sind in den 
Gesellschaftsverträgen der THEE und der THEEV niedergelegt und die Grundsätze der 
Zusammenarbeit der THEE und ihrer Gesellschafter im Konsortialvertrag festgelegt. Die Inhalte des 
Konsortialvertrages sind dem Aufsichtsrat bekannt.  
 
Aus den Vertragswerken sind die folgenden Eckpunkte hervor zu heben: 
 

- Die wichtigen Unternehmensentscheidungen sind von der Gesellschafterversammlung mit  
¾-Mehrheit zu beschließen. 

- Entscheidungen im Aufsichtsrat werden regelmäßig mit einfacher Mehrheit gefasst. 
- Über die Annahme von Projekten und Beteiligungen an Projektgesellschaften mit der 

erforderlichen Mindestrendite nach einer Risikobewertung entscheidet die Geschäftsführung mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats mit einfacher Mehrheit. 

- Sobald die preisliche Entwicklung die Direktvermarktung zulässt, erhalten die Gesellschafter 
gemäß ihrer Gesellschaftsanteile einen Direktstrombezugsanspruch aus den im Portfolio 
befindlichen EE-Projekten. 

- Eine Pflicht zur Zuführung weiteren Eigenkapitals besteht für die Gesellschafter nicht; sollte die 
Gesellschafterversammlung eine Erhöhung mit ¾-Mehrheit beschließen und sich ein 
Gesellschafter an der Kapitalerhöhung nicht beteiligen, führt dies allerdings zu einer 
Anteilsverwässerung; Kapitalerhöhungen sind in Anbetracht des Portfolioausbauziels zu 
erwarten. 

- Eine ordentliche Gesellschaftskündigung kann erstmalig Ende 2030 ausgeübt werden. 
 
Es ist beabsichtigt, dass die Neugesellschafter mit einer Festeinlage ab EUR 5,0 Mio. das 
Vorschlagsrecht für einen Aufsichtsratssitz erhalten. Damit würde der STW im Falle einer Beteiligung 
mit der hier vorgeschlagenen Beteiligungshöhe ein Aufsichtsratssitz zugesprochen. 
 
 
Chancen einer Beteiligung der STW 
 
Eine Beteiligung an der THEE ist für die STW vorteilhaft. 
 
Die gemäß des Konsortialvertrags formulierte Renditeanforderung an die in die Auswahl kommenden 
Projekte entspricht den Anforderungen der Engagements der STW in vergleichbare Projekte. Der 
Vorzug des Geschäftsmodells der THEE liegt in der Risikostreuung durch die Vielzahl der 
Beteiligungen unterschiedlicher EE-Projekte. Weiter macht die direkte Teilhabe an der perspektivischen 
Eigenvermarktung der in dem Portfolio erzeugten Energie die Beteiligung für die STW sehr interessant, 
da die STW ihre Naturstrom/-gas-Endkundengeschäftspolitik über die lokalen EE-Projekte hinaus im 
Energiemix hervorheben kann. Ein weiterer maßgeblicher Vorteil ist, dass die STW mit der THEE als 
einem möglichen Co-Investor in die von der STW in Nordhessen in der Projektierung befindlichen 
Windkraft-Projekte gesellschaftsrechtlich verbunden ist. Es ist die Strategie der THEE, sich an den EE-
Projekten zu beteiligen, die die Gesellschafter initiieren. Letztlich kann die STW vom fachlichen 
Austausch mit den EE-Experten der THEE profitieren. 
 
Der Nachteil einer lediglich mittelbaren Beteiligung an EE-Projekten an zum Teil regional weit 
entfernten Standorten (v.a. Offshore-Windkraft) ist vor dem Hintergrund der weiteren Hebung des EE-
Anteils am Energiemix der STW und der wirtschaftlich endlichen EE-Projekte in der Region tragbar. 
Letztlich stehen derartige überregionale Projekte im Verhältnis zur bundesweiten Geschäftstätigkeit der 
STW. 
 
 
 
Zusammenfassung 
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Die in Deutschland insbesondere vor den aktuellen Ereignissen geforderte Energiewende betreibt die 
STW in ihrer Geschäftspolitik schon seit Jahren: Ausdruck sind der konsequente Ausbau der 
dezentralen Energietechnologien, wie die Kraft-Wärme-Kopplung und die EE (Biomasse und –gas 
sowie Photovoltaik und Wasserkraft) und die 100%-Naturstrom/-gas-Endkundenvermarktung. Neben 
der laufenden Projektierung von Windkraftstandorten in der Region Nordhessen fügt sich das 
Engagement in ein Portfolio größerer und überregionaler EE-Projekte, wie es die THEE zum Ziel hat, 
hierzu zielführend ein. Neben der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im Sinne der kommunalen 
Eigner übernimmt die STW Verantwortung für eine nachhaltige und umweltgerechte Energieerzeugung.  
 
Die Zustimmung des Aufsichtsrates der STW wurde bereits im schriftlichen Verfahren eingeholt.  
 
Die Verschuldung der Städtische Werke AG, der KVV GmbH und des Konzerns Stadt Kassel erhöht 
sich um 5 Mio €.  
 
Der Magistrat wird diese Vorlage in seiner Sitzung am 28. November 2011 beraten. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
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Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.243  Kassel, 1. November 2011 
 
 
 
Überprüfung von Taxen und Minicars 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie oft wurden in den letzten beiden Jahren die Taxen im Gebiet der Stadt Kassel durch 
das Ordnungsamt und die Polizei überprüft? 

 
2. Wie viele Mängel bzw. Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen für das 

Personenbeförderungsgewerbe sowie gegen Bestimmungen über die Verkehrssicherheit 
und –tauglichkeit wurden dabei festgestellt? 

 
3. Welcher Art waren die hierbei festgestellten Mängel bzw. die Verstöße? 

 
4. Wie oft wurden in den letzten beiden Jahren die Miettaxen (Minicars) im Gebiet der Stadt 

Kassel durch das Ordnungsamt und die Polizei überprüft? 
 

5. Wie viele Mängel bzw. Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen für das 
Personenbeförderungsgewerbe sowie gegen Bestimmungen über die Verkehrssicherheit 
und -tauglichkeit wurden dabei festgestellt? 

 
6. Welcher Art waren die hierbei festgestellten Mängel bzw. die Verstöße? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Vorlage Nr. 101.17.249  Kassel, 7. Oktober 2011 
 
 
 
Vandalismusschäden in Kassel 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wo entstehen am Eigentum der Stadt Kassel bzw. der städtischen Unternehmen 
(regelmäßig oder vereinzelt) größere Schäden mit höheren Schadens-Gesamtsummen 
einschließlich der Schadensfolgekosten für die Bearbeitung der Vorfälle und etwaige 
Prozesskosten im Verlauf eines Jahres (z.B. Gebäude-Graffiti, Sportstätten, KVG-
Fahrzeuge, Grünanlagen und Spielplätze). Um welche Schäden handelt es sich und wie 
hoch ist der höchste Einzelschaden? 

 
2. Auf welche ungefähre Höhe belaufen sich die Schäden (im Rahmen eines Drei-Jahre-

Rückblicks)? 
 

3. Wie hoch ist der Anteil der Schadenskosten, die durch Dritte (z.B. Verursacher selbst oder 
Versicherungen) erstattet werden? 

 
4. Sind - über einen längeren Zeitraum betrachtet - signifikante Änderungen an Qualität und 

Quantität der Schäden erkennbar? 
 

5. Welche Maßnahmen ergreift die Stadt zur Vermeidung und Eindämmung von 
Vandalismusschäden dieser Art und welche Maßnahmen sind denkbar? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Manuel Eichler 
 
 
 
gez. Uwe Frankenberger MdL 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:buero@spd-fraktion-kassel.de


 

Gemeinsame Anfrage der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 

Vorlage Nr. 101.17.275  Kassel, 23. November 2011 
 
 
 
Ausländerfeindlich motivierte Gewalt 
 
 
 

Gemeinsame Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche Kenntnis hat der Magistrat von ausländerfeindlich motivierten Straftaten in der 
Stadt Kassel? 

 
2. Wie stellt der Magistrat sicher, dass ausländerfeindlich motivierte Vorfälle, die das Ansehen 

der Stadt nachhaltig schädigen, ihm zur Kenntnis gelangen? 
 

3. Wie reagieren städtische Einrichtungen, Ämter und Eigenbetriebe auf rechtsextreme und 
ausländerfeindlich motivierte Straftaten (insbesondere bei § 86a StGB ‚Verwendung von 
Kennzeichenverfassungswidriger Organisationen)?  

 
4. Welche Möglichkeit sieht der Magistrat, das Vertrauen ausländischer Mitbürgerinnen und 

Mitbürger in die Stadt Kassel zu stärken und dem Einfluss möglicher negativer Erfahrungen 
mit ausländerfeindlich motivierten Vorfällen  zu begegnen? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Boris Mijatovic 
 
 
 
Anke Bergmann  Gernot Rönz 
Stellv. Fraktionsvorsitzende SPD  Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
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